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Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz   

gültig ab 02. Mai 2022  

 

Empfehlungen für Eltern, Sorgeberechtigte und Personal 

 

 Die Einrichtung (Kita oder Schule) sollte nicht besucht werden, auch wenn ein Infekt mit 

nur schwachen Symptomen vorliegt (z.B. leichter Schnupfen, leichter/gelegentlicher 

Husten). Die Kita oder die Schule sollte erst dann wieder besucht werden, wenn nach 

24 Stunden der Allgemeinzustand weiter gut ist und keine weiteren Krankheitszeichen 

dazugekommen sind. Zur Klärung kann sich ein Selbsttest/Schnelltest anbieten. 

 Wenn Kinder und Jugendliche unter stärkeren Symptomen leiden, insbesondere Atem-

wegs- und/oder Grippesymptome (z.B. Fieber, trockener Husten, Geruchs- oder Ge-

schmacksverlust oder auch Gelenk- und Muskelschmerzen) oder verstärken sich die 

zunächst nur leichten Symptome, entscheiden die Eltern über die Notwendigkeit einer 

ärztlichen Beratung. Die behandelnde Ärztin/der behandelnde Arzt  entscheidet über die 

Durchführung eines PCR-Tests. 

 Wird ein PCR-Test durchgeführt, bleiben die Kinder und Jugendlichen mindestens 

bis zur Mitteilung des Ergebnisses zu Hause.  

 Ist das PCR-Testergebnis negativ, gelten die Empfehlungen zur Wiederzulassung 

wie oben beschrieben. 

 Ist das PCR-Testergebnis positiv, sind die Vorgaben und Regelungen des Ge-

sundheitsamtes zu beachten.   

 Diese Empfehlungen gelten auch für geimpfte oder genesene Kinder und Jugendliche 

mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen. 

 Zur Wiederzulassung des Besuchs einer Einrichtung sind kein negativer Virusnachweis 

und auch kein ärztliches Attest notwendig.   

 Symptome bereits bekannter chronischer Erkrankungen (wie z.B. Pollenallergien) sind 

nicht relevant. 

 

Diese Empfehlungen wurden vom MWG und dem BM in Abstimmung mit der Universitätsmedizin Mainz und dem Landesvorstand des  

Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte e. V. (BVKJ) erarbeitet.  
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Handlungsempfehlungen: 

Umgang mit Erkältungs-/Krankheitssymptomen bei  

Kindern und Jugendlichen in Kita und Schule in Rheinland-Pfalz 

Eine Anpassung der Regelungen kann je nach epidemiologischer Lage bzw. 

neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen jederzeit erforderlich werden. 

 

Das Kind darf die jeweilige Einrichtung wieder besuchen 

(Ein ärztliches Attest ist nicht erforderlich) 

Schnupfen,  

keine weiteren Symptome  

Kind bleibt für 24 h zuhause  

ggf. Selbsttest/Schnelltest 

 

nach 24 h  
 

zusätzliche    

Symptome  

Vorstellung beim Arzt/bei der Ärztin 

(nach vorheriger telefonischer Absprache!) 

Kein Besuch der Schule bzw. keine Betreuung in der Kita bei  
Erkältungs-/Krankheitssymptomen 

 Husten (nicht durch chronische Erkrankungen verursacht) 

 erhöhte Temperatur oder Fieber 

 Schnupfen mit Kopfschmerzen und/oder Halsschmerzen, 

beeinträchtigtes Allgemeinbefinden 

 Störung des Geruchs– und/oder Geschmackssinns  

Eltern entscheiden, ob eine Vorstellung beim Arzt/bei der Ärztin erforderlich ist 

Arzt entscheidet über einen PCR-Test  
 (kein Besuch von Kita oder Schule, bis Testergebnis vorliegt) 

Positives Testergebnis 

Anordnungen des  

Gesundheitsamtes folgen! 

 

nach 24 h  

 keine  

zusätzlichen 

Symptome 

sowie  

 weiterhin gu-

ter Allgemein-

zustand 

 

 

 24 h Symp-

tomfreiheit  

oder 

 verbesserter/

guter Allge-

meinzustand  

 

 

Negativer Test oder kein Test  

aufgrund eines sicheren  

klinischen Ausschlusses  

von COVID-19 

n
e
in

 

ja
 

Nach Beendigung der  

Absonderung 

ggf. 

Selbsttest/

Schnelltest     




